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Wirtschaftsplan 

des 

Eigenbetriebs Entsorgung 

für das Wirtschaftsjahr 

2023 
 
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 
16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. 

 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt: 

1. im Erfolgsplan mit   

 - Erträgen in Höhe von 5.585.000 € 

 - Aufwendungen in Höhe von 5.535.000 € 

 - Gewinn in Höhe von 50.000 € 

 im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 5.196.000 € 

2. die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in 
Höhe von 

3.110.000 € 

3. den Verpflichtungsermächtigungen 3.415.000 € 

4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 € 

Hechingen, 17.03.2023 
 
 
 
ausgefertigt: 

 Philipp Hahn 
Bürgermeister 

 

 
Hechingen, 
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Vorbemerkungen 

 
Rechtliche Grundlagen 

 
Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der 

Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die 

Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 

7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des 

Wirtschaftsplanes. 

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die 

§§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes 

besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der 

Stellenübersicht. 

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des 

Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des 

Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens 

(Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des 

Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 

Eigenbetriebs-VO). 

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und 

der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO). 

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des 

§ 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 01. November 2021 

geregelt. 
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V o r b e r i c h t 

I. Allgemeines 

 Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der 
Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen 
zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die 
Erddeponie „Hinter Rieb“.  

 Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die 
Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb 
Betriebshof (ehemals Bauhof). 
 
Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der 
gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die 
Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine 
Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen 
Gebührenmaßstäben zu erheben. 
 
 

II. Abwasserbeseitigung 

 1. Wirtschaftsjahr 2022 

 Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2021 
geplanten Ergebnis abschließen. 

 Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2022  
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010): 

 Schmutzwassergebühr = 2,62 €/m³ 
 Niederschlagswassergebühr = 0,39 €/m² 

 Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer 
Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2022 mit dem 
im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Gewinn von 80.000 €. 

 2. Wirtschaftsjahr 2023 

  
Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für 
das Jahr 2023 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen 
Abwassergebühren können auch das Jahr 2023 über gleich belassen werden. 
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und  für Niederschlagswasser 0,39 €/m². 
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Im Erfolgsplan 2023 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 
1,142 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,702 Mio m². 
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2023 in Höhe von 5.585.000 € sowie 
Ausgaben in Höhe von 5.535.000 €. 
Für 2023 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 50.000 € gerechnet. 

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um 44.000 €. Sie 
betragen in 2023 = 901.000 € 
Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in personellen Zuwachs und tariflichen 
Anpassungen begründet. 
  
Der Vermögensplan 2023 wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende 
Maßnahmen belastet: 

 
1. Kläranlage 

 Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung 310.000 € 

 Notstromversorgung Kläranlage 100.000 € 

 Erneuerung Schaltanlagen 40.000 € 

 Erneuerung Überschussschlammbehandlung 100.000 € 

2. Regenrückhaltebecken 

 Ertüchtigung Rüs 50.000 € 

 Betonuntersuchung RÜBs/Ertüchtigung 
 

50.000 € 

3. Abwassersammelanlagen 

a) Erweiterung 

 NBG Killberg IV (BAI) 1.500.000 € 
 NBG Witzenhart, Sickingen 400.000 € 
 Industriebgebiet Wannen 125.000 € 
 Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der 

Stadt und Dritten 
100.000 

 
€ 

    
b) Erneuerungen 

 Kanalaufdimensionierung nach AKP 20.000 € 
 Zollernstraße, Planung 50.000 € 
 Wiesenstraße, Sickingen 320.000 € 
 Stutenhofstraße 170.000 € 
 Allgemeine Erneuerungen 20.000 € 
 Allgemeine Planungsleistungen 15.000 € 
 Straßensanierung 100.000 € 
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4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 Bestandsplanwerk 10.000 € 
 Ausstattung Betriebsgebäude 15.000 € 
 Hard- und Software 10.000 € 
 Werkzeuge und Geräte 10.000 € 

5. Kreditwirtschaft 

 Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2023 mit: 
 Tilgung von Krediten 1.100.000 € 
 Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse 581.000 € 

  Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich in 2023 von 5.367.000 € auf  
5.196.000 € = 171.000 € (= 3,19 %). 

 Die geplanten Ausgaben können in 2023 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung 
finanziert werden, sodass in 2023 eine Kreditaufnahme von 3.110.000 € erfolgen muss. 
 
 

 Die langfristigen Fremdmittel werden in 2023 um 1.100.000 € geplante Tilgungen 
abgebaut. Damit ergibt sich in 2023 eine Netto-Neuverschuldung von 2.010.000 €. 
 

 In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2023 bis 2027 wird mit einem jährlichen 
Gewinn in Höhe von insgesamt 250.000 € für diese Jahre gerechnet. Der Gesamtbetrag 
der Erträge beträgt in den Jahren 2023 bis 2027 = 30.285.000 €. Dem gegenüber stehen 
Aufwendungen in Höhe von 30.035.000 €. 
 
Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Neuerschließungen, als auch aufgrund der sich verschärfenden Regelungen bei 
Einleitung und Entlastung, kann es in den zukünftigen Jahren innerhalb der Ertrags- und 
Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen. 
 
 

III. Erddeponie 
 1. Wirtschaftsjahr 2023 

 Für das Jahr 2023 steht auf der Erddeponie noch eine Anliefermenge von 18.000 to. zur 
Verfügung. Somit ist in 2023 eine Vollständige Befüllung der Erddeponie gegeben.  
 
Unter Einbeziehung dieser Restanlieferungsmenge von 18.000 to., sowie erhöhten 
Betriebskosten muss die Deponiegebühr für 2023 neu kalkuliert und an die allgemeine 
Kostenentwicklung angepasst werden. Daraus ergibt sich für die Erddeponie „Hinter 
Rieb“ im Wirtschaftsplan 2023 bereits ein neu kalkulierter Preis in Höhe von 9,17 € / to. 
Dieser wurde bereits vom Gemeinderat am 15.12.2022 beschlossenen. 

 
  

- 6 - 



 Vermögensplan  

 Für 2023 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen. 

IV. Stellenplan 
 

  

 Im Stellenplan 2023 wurde eine weitere Stelle auf der Kläranlage geschaffen, um eine 
gesicherte Nachfolge im Bereich Elektrotechnik zu ermöglichen. Die Verrentung des 
langjährigen Elektromeisters steht in den nächsten 2-3 Jahren an. Eine Übergabe der 
umfangreichen und komplexen elektrischen Anlagen auf der Kläranlage und den 
Außenstationen inklusive deren Überwachung- und Steuerungstechnik erfordert eine 
ausführliche Einlernphase. Darüber hinaus steht die Kläranlage im Licht der 
Energiekriese vor neuen Herausforderungen. So ist für 2023 und die Folgejahre sowohl 
der Bau einer Notstromversorgung, als auch die Erweiterung von Stromgewinnung 
durch PV-Anlagen geplant. Beides ist mit Umbauarbeiten im historisch gewachsenen 
Elektronetz der Kläranlage verbunden und erfordert fachlich kompetente Begleitung. 
Der EBE konnte bereits einen voll ausgebildeten Elektriker für diese Stelle gewinnen, 
welcher ab dem 01.04.23 beginnen wird. 

    

V. Finanzplan -Gesamt   

 Der mittelfristige Finanzplan von 2023 bis 2027 sieht vor: 

 Investitionen von 19.310.000 € 
 - davon bereits finanziert aus Vorjahr 2.300.000 € 
 Darlehenstilgungen von 5.888.000 € 
 Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von 2.935.000 € 

 Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:   

 Abschreibungen von 9.031.000 € 
 Ertragszuschüsse von 2.061.000 € 
 Vermögensplanüberschuss - € 
 Gewinne 250.000 € 

 Die Finanzierungslücke von 14.491.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt 
werden. 

 An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt 5.888.000 € 
abgebaut, sodass sich für die Jahre 2023 bis 2027 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe 
von 8.603.000 € ergibt. 
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Er folgsplan  
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Vermögensplan  
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Finanzplan für den 
Planungszei t raum 

2023 -  2027  
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Verpf l ichtungs- 
ermächtigungen  



 

Entsorgungsbetrieb 
      

Verpflichtungsermächtigung 
 

     
Verpflichtungsermächtigungen 

im 
Haushaltsplan 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3) 

2024 2025 2026 2027 

Jahr 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1  1) 2 3 4 5 

2023 3.415 3.415 0 0 0 

2024 
          

2025 
          

2026 
          

2027 
          

Summe: 3415 3415 0 0 0 

Nachrichtlich 
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen: 4.647 

      

      

      
1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und 

alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus 
deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. 

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre 
einzusetzen. 

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan 
noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die 
voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 
Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen. 
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Schuldendienst  
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Stel lenübers icht  
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Jahresabschluss  2021  
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 Gewinn- und Verlustrechnung 
 für das Geschäftsjahr 2021 

 
Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen 

 

  Geschäftsjahr  Vorjahr 
   €  € 

1. Umsatzerlöse  5.129.740,22  5.221.651,78 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00  0,00 

3. Sonstige betriebliche Erträge  195.579,96  456.797,75 

4. Materialaufwand     

 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
     Betriebsstoffe und für bezogene Waren 254.472,87  226.611,54 

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.114.427,70  1.170.368,25 

   1.368.900,57  1.396.9797,79 

5. Personalaufwand     

 a) Löhne und Gehälter 480.695,84  466.010,13  

 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
    Altersversorgung und für Unterstützung 131.200,92  125.866,79 

 
 

 611.896,76  591.876,92 

  - Davon für Altersversorgung € 39.772,49 (€ 39.084,20)   

     
6. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 1.404.281,24  1.344.602,00 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.294.681,15  1.265.228,91 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00  0,00 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 459.099,56  460.951,52 

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 186.460,90  618.810,39 

11. Sonstige Steuern 2.770,87  2.902,82 

12. Jahresgewinn 183.690,03  615.907,57 
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